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 Veröffentlicht am 27.11.1990

Index

L80002 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan Kärnten

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GdPlanungsG Krnt 1982 §5 Abs4;

GdPlanungsG Krnt 1982 §5 Abs5;

GewO 1973 §15 Z1 idF 1988/399;

GewO 1973 §77 Abs1 idF 1988/399;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/11/27 90/04/0045 3

Stammrechtssatz

Nach der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhang in § 5 Abs 4 GdPlanungsG Krnt ist unter der

Eigenschaft "wirtschaftlich zusammenhängend" der durch das zuvor angeführte Kriterium des Marktgeschehens

begründete Zusammenhang zu verstehen. Die einzelnen Verkaufslokale, die zusammen einen Markt bilden, können

von verschiedenen Unternehmen betrieben werden, ohne daß im Hinblick auf die Verschiedenheit der Unternehmer

wie auch die Verschiedenheit des in den einzelnen Unternehmen beschäftigten Personals der wirtschaftliche

Zusammenhang als Markt verloren geht. Der bloße Umstand der Unterbringung von Verkaufslokalen im selben

Gebäude in räumlicher Nähe vermag aber ohne Hinzutreten weiterer, eine gegenseitige wirtschaftliche VerCechtung

indizierender Merkmale den im Gesetz geforderten wirtschaftlichen Zusammenhang der beiden VerkaufsCächen nicht

zu begründen.
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